
Begründung zu den Satzungsänderungen der Friedhofsgebührensatzung

Alle in der Satzung dargestellten Gebühren spiegeln 100 % der der Bestattungsfläche zuzurechnen Aufwendungen wieder.

Die Teilweise deutlichen Steigerungen sind einerseits auf deutlich gestiegenen Kosten in der Unterhaltung zurückzuführen sowie auf einen erhöhten

Stundeneinsatz. Die Finanzlage der Stadt erfordert grundsätzlich auf keine möglichen Einnahmen zu verzichten. Letztlich ist es eine politische Entscheidung. Die

Folgen einer Reduzierung der Gebühren sind in der Anlage dargestellt.

Der Wirtschafts-, Verkehrs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 09.05.2023 eine Gebühr bei 60 % Kostendeckung empfohlen.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 ebenfalls eine Gebühr bei 60 % Kostendeckung empfohlen.

Eine Möglichkeit die Kosten stabil zuhalten wäre die deutliche Verkleinerung der Bestattungsflächen zu Gunsten der Grünflächen. Momentan sind 66.752 M²

Bestattungsfläche tatsächlich benötigt wäre eine Fläche von 10.000 m².


